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S 

I 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 16. April 1985 ursprünglich als internationale 
Anmeldung eingereichte europãische Patent-
arimeldung 85 901 291.6, in der die Prioritäten der 
ôsterreichischen Patentamneldungen Nr. 12 60/84 vom 
16. April 1984 und Nr. 3228/84 vom 11. Oktober 1984 
beansprucht sind, ist am 9. I4ãrz 1988 das europãische 
Patent Nr. 0 213 122 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent wurde ein Einspruch mit Antrag 
auf Widerruf des Patents eingelegt. 

Der Einspruch wurde auf folgende Druckschriften gestützt: 

(Dl) JP-A-5 667 293 (vertreten durch die Zusainmenfassung 
in Patent Abstracts of Japan, Band 5, Nr. 31, 
21. August 1981, M(84) (803); 

DE-A-3 312 716; 

JP-B-54 036 506 (wie wiedergegeben im mit dem 
Einspruchsschriftsatz eingereichten Datenbankausdruck 
der Zusanunenfassung); 

JP-B-58 035 478 (wie wiedergegeben in einer von der 
Beschwerdeführerin am 23. Juni 1989 eingereichten 
Ubersetzung in die deutsche Sprache); 

JP-A-60 162 688 (wiedergegeben durch die Zusammen-
fassung aus Patent Abstracts of Japan 158 M 442, 
eingereicht mit dem Einspruchsschriftsatz) und 

JP-A-59 103 793 (wiedergegeben durch die Zusantmen-
fassung aus Patent Abstracts of Japan 93 N 330, 
eingereicht mit dein Einspruchsschriftsatz). 
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2 	 T 377/90 

Nit Entscheidung vom 7. Mãrz 1990 hat die Einspruchs-
abteilung das Patent widerrufen, da der Gegenstand der 
erteilten unabhãngigen Ansprüche 1 und 5 gegenüber den 
Druckschriften (Dl), (D2) und (D4) nicht auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 
Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 10. Nai 1990 unter 
gleichzeitiger Zahiung der entsprechenden Gebühr 
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ging am 
9. Juli 1990 em. 

A 

In der niündlichen Verhândlung vom 10. Oktober 1991 legte 
die Beschwerdeführerin ein neues aus sechs Ansprüchen 
bestehendes Patentbegehren zusanunen mit einer daran 
angepaBten Beschreibungvor. 

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 in dieser Fassung 
lauten: 

11 1. Optisch codierbares, flàchenfórmiges Ticket, bestehend 
aus einein Grundkärper, weicher eine Kunststoffolie, 
insbesondere eine PVC-Folie ist, und weicher zumindest 
einseitig mit einer Thermoschichte und einer die Thermo-
schichte abdeckenden Schutzschichte versehen ist, wobei 
das Ticket dadurch optisch codierbar ist, daB die Thermo-
schichte inittels eines Thermodruckers durch die Schutz-
schichte hindurch kurzzeitig erhitzbar und so ein Farb-
umschlag erzielbar ist, und wobei die Schutzschichte em 
durch UV-Bestrahlung ausgehãrteter UV-Lack (Acryl-
polyinerisat 4, 5) mit einem Flâchengewicht von 3 bis 
8 g/m2  ist. 
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3 	 T 377/90 

4. Verfahren zur Herstellung eines optisch codierbaren 
Tickets, bestehend aus einem Grundkórper, weicher 
zumindest einseitig mit einer Thermoschichte und einer die 
Thermoschichte abdeckenden Schutzschichte versehen ist, 
wobei das Ticket dadurch optisch codierbar ist, daB die 
Thermoschichte mittels eines Thermodruckers durch die 
Schutzschichte hindurch kurzzeitig erhitzbar und so em 
Farbumschlag erzielbar ist, und wobei die Schutzschichte 
ein durch UV-Bestrahlung ausgeharteter IN-Lack (Acryl- 
polymerisat 4, 5) ist, wobei der UV-Lack pastôs oder 
zähflüssig in einem Hochdruckverfahren, insbesondere in 
direkten oder indirekten Buchdruck, mit einem Auftrags-
gewicht von 1 big 5 g/m 2  auf die mit wasserfestem Binde-
inittel gebundene Thermoschicht aufgetrageAn  und uninittelbar 
anschlieBend in Bruchteilen von Sekunden durch UV-
Bestrahiung gehãrtet wird." 

V. 	Die Beschwerdeführerin machte folgende Gesichtspunkte 
zugunsten der Patentfähigkeit des geltenden Patent-
begehrens geltend: 

Die einzige in Verfahren befindliche Entgegenhaltung, die 
ausdrücklich Tickets betreffe, sei die Druckschrift (Dl). 
Hier sei aber das Ticket in codierbaren, d. h. in noch 
nicht individualisierten, Zustand noch nicht mit einer 
Schutzschicht versehen. Die Schutzschicht in Form eines 
UV-gehãrteten Lacks werde hier erst nach der Codierung 
aufgebracht. Diese nachtrãgliche Aufbringung der Schutz-
schicht mache die Ausgabe soicher Tickets über dezentral 
aufgestellte Automnaten praktisch unmöglich, da die 
Lackiereinheit eine stãndige Wartung benötige. 

In der vor der Druckschrift (Dl) erschienenen Druckschrift 
(D4, deutsche Ubersetzung) werde zwar ein hitze-
einpfindliches Aufzeichnungsmaterial beschrieben, das eine 
dUnne Schicht ultraviolett geharteten Harzes über einer 
hitzeempfindlichen farbbildenden Schicht aufweise. Auf 
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Seite 7, zweiter Absatz, dieser Druckschrift werde zwar 
von einer Stàrke der Schutzschicht von einigen Mikro-
nietern, vorzugsweise urn ein Mikrometer, gesprochen. Diese 
aligeinein gehaltenen Ausführungen seien jedoch un Lichte 
der Lehre zu interpretieren, die der Fachinann den 
anschlieBend beschriebenen Testversuchen, die mit einer 
Stârke der Schutzschicht von 0,7 Nikrometer durchgeführt 
worden seien, entnehme. Dort werde aber auf Seite 10, 
vorletzter Absatz, die SchluBfolgerung gezogen, daB die 
Schicht ungefàhr nur 1 Mikrometer dick sein solle, wenn 
die Farbbildungsfâhigkeit nicht beeinträchtigt sein solle. 
Aufgrund eigener Erfahrungen der Beschwerdeführerin känne 
eine solch dünne Schutzschicht jedoch nicht ausreichend 
porenfrei hergesteilt werden, urn der von einein Ticket zu 
fordernden Langzeitbeanspruchung unter widrigen 
Bedingungen zu genügen. 

In der Druckschrift (D4) sei nicht erkannt worden, daB die 
Herabsetzung der Farbbildungsfàhigkeit bei gröBeren Dicken 
der Schutzschicht dadurchhervorgerufen werde, daB das 
noch nicht ausgehärtete Harz in die hitzeempfindliche 
Schicht eindringe. Die Merkrnale des geltendenVerfahrens- 
anspruchs 4 dienten dazu, ein soiches Eindringen zu 
verhindern. Somit sei es erst mit dem erfindungsgemãBen 
Verfahren inöglich geworden, ein optisch codierbares Ticket 
mit den Merkinalen des Anspruchs 1 herzustellen. Das den 
Druckschriften (Dl) und (D2) entnehmbare Vorurteil da- 
gegen, nach dein aus der Druckschrift (D4) bekannten 
Verfahren ein soiches stärksten Beanspruchungen unter-
worfenes Ticket herzustellen, habe soxnit zu Recht 
bestanden. 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 
Patents aufgrund der in der rnündlichen Verhandlung 
überreichten Anspruche 1 bis 6 mit Beschreibung sowie des 
einen Blattes Zeichnung gemãB der Patentschrift. 

V. 
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VII. Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren 

nicht geãuBert und ist, obwohl ordnungsgemä8 geladen, auch 

zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Somit liegen 

von ihr keine Anträge vor. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulâssig. 

Anderungen 

Das erteilte Patentbegehren beruht unbestritten auf der 

ursprünglichen Offenbarung. 

Der geltende Ansprilch 1unterscheidet sich von der 

erteilten Fassung dadurch, daB er neben den Merkmalen des 

erteilten Anspruchs 4 noch das Merkmal "mit einem Flächen-

gewicht von 3 big 8 g/m2  1st" ènthált. Dieses Merkmal geht 

aus dem ursprünglichen und erteilten Anspruch6 durch 
Addition jeweils der unteren und der oberen Grenze der 

Flãchengewichte der beiden Fume hervor, die zusammen die 

Schutzschicht bilden. 

Der geltende Anspruch 4 ist eine Zusammenfassung der 

Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 5 mit Merkmalen, 

die in Spalte 3, Zeile 62, und Spalte 4, Zeilen 7 und 17, 

des Streitpatents aufgefuhrt und wörtlich auch in der 

ursprunglich eingereichten Beschreibung enthalten sind. 

Die abhàngigen Ansprüche 2, 3, 5 und 6 entsprechen 

wórtlich den ursprünglich eingereichten und auch erteilten 

abhãngigen Ansprüchen. 
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Die geltenden Ansprüche erfüllen somit die Erfordernisse 
von Artikel 123 (2) und, da sie gegenüber der erteilten 
Fassung eingeschrànkt sind, auch die von Artikel 123 (3) 
EPU. 

3. 	Stand der Technik und Neuheit 

Das aus der Druckschrift (Dl) bekannte Ticket ist un 
codierbaren Zustand nicht mit einer Schutzschicht aus 
ausgehãrtetem UV-Lack versehen. Diese Druckschrift enthält 
im übrigen keine Einzelheiten Uber die Art des Verfahrens, 
mit dem die Schutzschicht nach dem Thermodruck auf das 

Ticket aufgebracht wird. 
A 

Die Druckschrift (D2) betrif ft ein wär]ueempfindliches 
Aufzeichnungsmaterial und ein Verfahren zu seiner 
Herstellung, bei dem die Lackschicht über der wârine-
empfindlichen Schicht mit einein Elektronenstrahl ausge-
hàrtet wird. 

Weiterhin ist in der Druckschrift (D2) ein Vergleichs-
beispiel 6 (Seite 26) beschrieben, in dessen Rahmen em 
wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial dadurch 
hergesteilt wird, daB eine wàrmeeinpfindliche Schicht auf 

ein Papier als Grundlage aufgebracht und anschlieBend mit 

5g/m2  eines UV-hãrtbaren Lacks beschichtet wird. Die 
wãrmeeinpfindliche Schicht dieses Vergleichsbeispiels 
enthält Stãrke als wasserlösliches Bindemittel. Die 
Druckschrift enthàlt keine Angaben darüber, mit weichem 
Verfahren der UV-hãrtbare Lack auf die wãrineempfindliche 
Schicht aufgebracht wird. Dieser Lack wird 10 Sekunden 
lang mit einer Hochdruck-Quecksilberlalnpe bestrahit und 
dadurch ausgehartet. Die Beschriftung des so hergesteilten 
AufzeichnungsmaterialS erfolgt in einein Testgerät durch 
eine Erhitzung wâhrend einer Zeitdauer von 10 Sekunden, 

also nicht kurzzeitig. 
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Die Druckschrift (D3) betrif ft ein wãrmebeschriftbares 

Blatt, bei dem UV-durchlãssige Bilder dadurch erzeugt 

werden, daB durch Wârmeeinwirkung eine Komponente der 

Beschichtung sublimiert wird. Dieses bekannte wãrme-

empfindliche Blatt besitzt keine Schutzschicht, da eine 

solche die Sublimation verhindern würde. 

Die Druckschrift (D4) betrif ft ein hitzeempfindliches 

Aufzeichnungsmaterial, das einen Grundkörper aus einem 

Papier oder einer blattãhnlichen Unterlage (vgl. Seite 5, 

Zeilen 13 big 9 von unten) aufweist. Eine besondere 
A 

Verwendungsart ist in dieser Druckschrift nicht erwahnt. 

Aus der Tatsache, daB die Verwendung einer Kunststoffolie 

als Material für den Grundkörper nicht vorgeschrieben ist 

und daB dort nur die Wasserbeständigkeit, nicht jedoch 

auch die Beständigkeit gegen Ol, Fette, Weicbmacher und 

organische Lösungsmittel, dieses Materials angestrebt wird 

(Seite 2, dritter Absatz, Seite 9, "Test auf Wasser-

festigkeit") entnimmt der Fachmann jedoch mittelbar, daB 

nur eine Verwendung dieses bekannten Aufzeichnungs-

materials unter Ublichen Büro- oder Archivbedingungen als 

Aufzeichnungsmedium für Faksiinilesysteme oder Computer 

usw. vorgesehen sein kann. Tickets, die oft einen 

erheblichen Geidwert reprasentieren, müssen dagegen die 

auf ihnen enthaltene Information auch bei wesentlich 

widrigeren Aufbewahrungsbedingungen (z. B. Kontakt mit 

fettigen Hautschutzmitteln oder Fall in Matsch und 

Schinutz) über eine lange Zeit zuverlassig bewahren können. 

AUS der Druckschrift (D4) (Seite 5, zweiter Absatz) 1st es 

bekannt, die Farbe mit einer Of fset-Druckmaschine, also 

mit einem üblicherweise unter die Flachdruck- und nicht 

unter die Hochdruckverfahren fallenden Verfahren, auf die 

hitzeempfindliche, mit einem wasserlôslichen Bindeinittel 

gebundene Aufzeichnungsschicht aufzutragen. Uber die 
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Konsistenz des aufgetragenen Lacks ist dieser Druckschrift 

keine Aussage zu entnehmen. 

Die Druckschrift (D5) ist am 24. August 1985, also nach 

den Anmeldetag von 16. April 1985 des Streitpatents, 

veröffentlicht und konunt somit nicht als Stand der Technik 

gemãB Artikel 54 EPTJ in Betracht. 

Die Druckschrift (D6), die am 15. Juni 1984, also zwischen 

den Anmeldetagen (16. April 1984 und 11. Oktober 1984) der 

beiden in Rahmendes Streitpatents beanspruchten 

Prioritätsanmeldungen veräffentlicht wurde, betrif ft die 

Herstellung einer UV-härtbaren Schutzschicht auf einer 

bereits bedruckten, aisa bereits codierten und nicht erst 

codierbaren, Unterlage Diese Druckschrift kännte die 

Neuheit der unabhàngigen Ansprüche 1 und 4 soinit selbst 

dann von der Sache her riicht in Frage stellen, wenn sie 

einen Stand der Technik geinãB Artikel 54 EPU bildete. 

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 4 ist soinit neu. 

	

4. 	Aufcrabe und Lösunci 

	

4.1 	Als codierbares Ticket in Sinne des Streitpatents (EP-B-- 

0 213 122, Spalte 2, zweiter Absatz) ist eine Karte zu 

verstehen, deren bestimmungsgemãBe optische Codierung 

(Individualisierung) zeitlich und örtlich getrennt von der 

(fabrikiuâl3igen) Herstellung erfolgt. Nach der 

Individualisierung dient das Ticket als Ausweiskarte nit 

oft langer Gultigkeitsdauer. Die Codierung des Tickets 

soil dezentral in gegebenenfalis an exponierten Orten 

aufgestellten Codiereinrichtungen (Automaten) inäglich 

sein (z. B. Schipisten). 

Nur die Druckschrift (Dl) die als nãchststehender Stand 

der Technik betrachtet werden nuB, betrif ft ein soiches 
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codierbares Ticket. Dieses bekannte codierbare Ticket 
besteht jedoch nur aus eiriein Grundkórper, der auch eine 
Kunststoffolie sein kann, mit einer wãrmeempfindlichen, 
codierbaren Schicht. Diese Schicht ist vor der Codierung 
ungeschützt, da eine UV-gehãrtete Lackschicht erst nach 
der Einfárbung der thermoempfindlichen Schicht, also nach 
der Codierung, mit einem Flächengewicht von 0,5 bis 3,5 
g/m2  aufgebracht wird. 

Somit haftet dem bekannten codierbaren Ticket der Nachteil 
an, daB die wãrineempfindliche Aufzeichnungsschicht zwar in 
codierten Zustand in der Hand des Endbenutzers, nicht 
jedoch in codierbaren Zustand, in dem die Tickets oft 
lange Zeit in an der Witterung ausgesetzten Orten 
aufgestellten Automaten auf ihre Codierung und Ausgabe an 
den Endverbraucher harren, gegen den EinfluB von Wasser, 
Olen, Fetten, Lósungsmitteln und Weichmachern geschützt 
sind. Darüber hinaus ist die Lackiereinrichtung wartungs-
bedürftig und störanfällig und verhindert eine weitgehend 
dezentrale Aufstellung der Ausgabeautomaten. 

4.2 	Die dent Streitpatent deingegenuber zugrundeliegende 
objektive technische Aufgabe besteht somit darin, die 
vorstehend aufgefuhrten Nachteile des aus der 
Druckschrjft (Dl) bekannten Tickets zu beheben und em 
Ticket zu schaffen, das unter Beibehaltung der aufgrund 
ihrer Unkompliziertheit geschãtzten thermischen 
Codierbarkeit bereits in uncodierten Zustand bestàndig 
gegen Wasser, Weichmacher, Olen, Fetten, Lösungsmitteln 
und dergleichen ist. 

Der eine Aspekt der Läsung besteht in einem codierbaren 
Ticket selbst mit einer auf einer Kunststoffolie als 
Grundkârper angeordneten Thermoschicht, die mit einein 
durch UV-Bestrahlung ausgehärteten UV-Lack mit eineni 
Flãchengewicht von 3 bis 8 gun2  abgedeckt 1st und dadurch 
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codierbar ist, daB sie inittels eines Thexinodruckers durch 
diese Schutzschicht hindurch kurzzeitig erhitzbar 1st. 

Der zweite Aspekt der Lösung besteht in einexn Verfahren 
zur Herstellung eines soichen codierbaren Tickets, bei dem 
der UV-Lack in pastoser oder zähf].üssiger Form in einem 
Hochdruckverfahren, vorzugsweise un direkten oder 
indirekten Buchdruck, mit einein Auftragsgewicht von 1 bis 

5 g/m2  auf die mit einem wasserfesten Bindemittel 
gebundene Thermoschicht aufgetragen und unmittelbar 
anschlieBend in Bruchteilen von Sekunden durch UV-
Bestrahlung gehärtet wird. Durch die Kombination dieser 
NaBnahmen wird verhindert, daB der noch nicht ausgehãrtete 
Lack in die Therinoschicht eindringt, wodurch deren 
thermische Ansprechbarkeit vermindert würde. 

	

5. 	Erfinderische Tàticikeit 

	

5.1 	Grundlegend für die Prüfung der Frage, ob die Gegenstände 
der geltenden unabhãngigen Ansprüche 1 und 4 auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhen, 1st die Antwort auf die 
Frage, warum die Druckschrift (Dl) vorschlägt, die UV-
gehartete Schutzschicht erst nach der Codierung auf das 
Ticket aufzubringen, obwohl bereitsvorher aus der 
Druckschrift (D4) "ein hitzeempfindliches Aufzeichnungs- 
material, das durch eine dünne Schicht ultraviolett 
gehärteten Harzes auf einer hitzeeinpfindlichen 
Aufzeichnungsschicht gekennzeichnet 1st" (Seite 1, 
Anspruch) bekannt war. 

	

5.2 	Der Druckschrift (D4) liegt die Aufgabe zugrunde (Seite 2, 
Absätze 3 und 4), gegenüber bis dahin bekannten 
Aufzeichnungsmaterialiefl die Wasserfestigkeit zu 
verbessern und die Neigung zum Haften an dem thermischen 
Druckkopf zu vermindern. Der Test auf Wasserfestigkeit 
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besteht darin (Seite 9), daB ein Tropfen Wasser auf das 

Testblatt getropft und nach 10 Sekunden mit dem Finger mit 
so gieichmãBigem Druck wie moglich fiachgerieben wird. Die 
Wasserfestigkeit wird in Sinne der Druckschrift (D4) dann 
ais gut angesehen, wenn bei dieser Behandiung môgiichst 

wenig Material an dent verreibenden Finger haften blieb. 

Dies ist eine verhaltnismaBig bescheidene Anforderung an 

die Wasserfestigkeit. Gemäfi der Druckschrift (D4) ist auch 

nicht gefordert, daB das bekannte Aufzeichnungsmateriai 

über die Wasserfestigkeit hinaus beständig gegen Weich-

macher, ole, Fette und LOsungsmittei sein soil. Somit muB 

der Fachmann davon ausgehen, daB das nach der Lehre dieser 

Druckschrift hergestelite Aufzeichnungsmateriai aus-
schiieBiich für den Gebrauch unter den schonenden 

Bedingungen eines Büros oder dergleichen nicht aber als 
Ticket oder Ausweiskarte bestimmt ist. 

Neben der Relativangabe, daB die Schutzschicht "dunn" sein 

soil und mit Maschineridruck, wie z. B. Of fsetdruck, 

aufgebracht werden kann (Seite 5, zweiter und dritter 

Absatz) enthãlt die Druckschrift (D4) noch die Angabe 
(Seite 7, zweiter Absatz), daB das uitravioiett zu 

hàrtende Mittei in einer dUnnen Schicht von einigen 
)Iikrometern oder geringerer Stãrke, vorzugsweise aber in 

einer Stãrke urn ein Mikrometer, aufgedruckt oder 

aufgetragen und anschiieBend durch Bestrahiung sofort 

ausgehartet werden soil. Die Farbbildungsschicht wird 

durch den Schutziack nicht beschãdigt, weil das Mittei 

fast nicht in die Aufnahmeschicht durchdringt (Seite 5, 

dritter Absatz). 

Neben der oben zitierten ailgemeinen Bemerkung, gemãB der 

der Schutziack auch in einer Stãrke von einigen Mikrometer 
oder geringerer Stärke aufgebracht werden kann, enthãit 
die Druckschrift (D4) nur konkrete Beispiele, mit denen 
die Brauchbarkeit ais hitzeempfindliches Aufzeichnungs- 

14 

04641 	 . . . / . . . 



12 	 T 377/90 

material bei einer Stärke der Schutzschicht von 
0,7 Nikroineter nachgewiesen wird. Am Ende der Versuchs- 
beschreibung steht als SchluBfolgerung (Seite 10, 
vorletzter Absatz): "Wird die Schichte ultraviolett 
behandelten Harzes dicker, so zeigt die Farbbildungs-
fãhigkeit eine Neigung zum Sinken, jedoch 1st es unnötig, 
die Schicht so dick zu machen (es genügt ungefâhr lp)". 

- - 5.3 	Diese zusaminenfassende Bemerkung in der Druckschrift (D4) 
wird auch durch die Druckschrift (D2) (Seite 26, 
Vergleichsbeispiel 6) bestâtigt. Dort ist ein Versuch 
beschrieben, bei dein auf eine ein wasserlösliches Binde-
mittel enthaltende wàrmeeinpfindliche Aufzeichnungsschicht 
ein iJV-härtbarer Lack mit einer Auftragsrnenge von 5 g/in2  
aufgebracht und durch Bestrahlung über 10 Sekunden 
ausgehärtet wird. Bei einer realistisch angenominenen 
Dichte soicher Lacke von 1,2 g/cm3  entspricht das einer 
Dicke von =4 pin. Das so hergesteilte Aufzeichnungsxnaterial 
weist nach der Codierung eine zu geringe Anfangsbild-
dichte, d. h. zu schwache Farbbildungsfähigkeit, und eine 
zu hohe Hintergrunddichte auf (Auswertetabelle àuf 
Seite 32). 

Die Fachwelt muBte somit davon ausgehen, daB durch 
Schichtdicken des durch UV-Bestrahlung gehärteten Lacks 
von über einem Mikrometer die Farbbildungsfãhigkeit der 
Thermoschicht in zunehmendem MaBe herabgesetzt wird. Der 
Fachmann konnte also auch die Druckschrift (D4) nur in 
diesein Sinne auslegen. 

5.4 	Die Beschwerdeführerin legte in der mündlichen Verhandlung 
überzeugend dar, daB eine Schutzschicht in der GröBen-
ordnung von 1 pm oder darunter kaum eine so porenfreie 
Oberfläche bilden kann, daB eine langdauernde Beständig-
keit eines Tickets, das oft einen erheblichen Wert (z. B. 
JahresskipaB) repràsentiert, gegen Wasser, Weichmacher, 

04641 	 .../... 



13 	T 377/90 

Ole, Fette, LOsungsmittel und dergleichen gewährleistet 

werden kann. Dazu sind Schichtdicken mit Auftragsmengen 

von 3 bis 8 g/m2  notwendig. GemãB der Druckschrift (D2) 

war jedoch davon auszugehen, daB ein Aufzeichnungsmaterial 

mit einer soich dicken Schutzschicht aus durch UV-

Bestrahiung gehârtetem Lack mangels ausreichender Farb-

bildungsfãhigkeit nicht herstelibar ist. 

Die Herstellung eines Tickets mit den in Anspruch 1 

angegebenen Merkmalen war somit nicht naheliegend. 

5.5 	Die verfahrensinaBige LOsung der dem Streitpatent zugrunde- 

liegenden Aufgabe geht.ion der Erkenntnis aus, daB die aus 
der Druckschrift (D2) (Vergleichsbeispiel 6) bekannte 

geringe Farbbildungsfãhigkeit bei einer durch UV-

Bestrahiung geharteten Schutzschicht mit einem Auftrags-

gewicht von 1 bis 5 g/m2  dadurch bedingt ist, daB der Lack 

in noch nicht ausgehàrteten Zustand in die Thermoschicht 

eindringt und deren Eigenschaften negativ beeinfluBt. 

Durch die Kombination der in Arispruch 4 angegebenen 

Verfahrensmerkmale wird dieses Eindringen zuverlãssig 

verhindert. 

Zwar ist es aus der Druckschrift (D4) bereits bekannt, die 

Lackschicht in Maschinendruck, z. B. mit einér Offset-
Druckmaschine, auf die hitzeempfindliche Schicht aufzu-

tragen und durch Bestrahiung mit einer Hochdruck-Queck-
silberlampe sofort zu hãrten (Seite 5, zweiter Absatz, und 

Seite 7, zweiter Absatz). Bei einer Schichtdicke in der 

GrOBenordnung von einem Mikrometer mögen diese MaBnahmen 

durchaus ausreichen, urn ein Eindringen des Lacks in die 

hitzeempfindliche Schicht zu verhindern (Seite 5, dritter 

Absatz). Dies trif ft jedoch nicht mehr für die Herstellung 

dickerer Schichten zu, wie die spãter verOffentlichte 

Druckschrift (D2) zeigt, die ein gutes Ergebnis nur durch 
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Ersatz der UV-Hãrtung durch eine aufwendige Elektronen-
strahlhartung erzielen kann. 

Erst der geinäB Streitpatent vorgesehene Einsatz eines 
Hochdruckverfahrens ermöglicht es, einen pastösen.oder 
zàhflüssigen Lack zu verwenden und diesen mit zuverlässig 
geschlossener Oberflàche in der gewünschten Stãrke 
aufzubringen. Diese pastóse Konsistenz des Lacks und die 
Verwendung eines wasserfesten Bindemuittels in der 
Thermoschicht verhindern zusammen mit einer in Bruchteilen 
von Sekunden erfolgenden Aushârtung trotz verhãltnismàBig 
hoher Auftragsgewichte zuverlãssig das Eindringen des 
Lacks in die Thermoschicht. Weder die Druckschrift (D2) 
noch die Druckschrift (D4) geben einen Hinweis darauf, die 
Läsung der demn Streitpàtent zugrundeliegenden Aufgabe in 
der Komnbination dieser Merkmale zu suchen. Sie führen 
vielmehr, wie oben im einzelnen ausgeführt wurde, in eine 
gânzlich andere Richtung. Die gleiche Aussage gilt für die 
in der Sache noch ferner liegenden Druckschriften (D3) und 
(D6). 

	

5.6 	Es brauchte somnit nicht geprüft werden, ob der Gegenstand 
der geltenden Ansprüche durch den Inhàlt der Prioritäts-
anineldungen gedeckt ist, da die Druckschrift (D6) die 
Patentfãhigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 4 von 
der Sache her auch dann nicht in Frage stellen kännte, 
wenn sie zumn Stande der Technik gehörte. 

Die Druckschrift (D5) ist kein Stand der Technik und 
bleibt somit unberücksichtigt. 

	

5.7 	Zusammenfassend komint die Kanuner daher zu dem Ergebnis, 
daB der Gegenstand der unabhãngigen AnsprUche 1 und 4 sich 
nicht in naheliegender Weise aus demn herangezogenen Stand 
der Technik ergibt und somnit als auf einer erfinderischen 
Tâtigkeit beruhend anzusehen ist (Artikel 56 EPU). 
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6. 	Die abhángigen Ansprüche 2 und 3 bzw. 5 und 6 betreffen 

besondere Ausführungsformen des Tickets gemäB Anspruch 1 

bzw. des Herstellungsverfahrens gemãB Anspruch 4 und 

werden somit von der Patentfähigkeit dieser Ansprüche 

getragen. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
A 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das europäische Patent mit folgenden Unterlagen 

aufrechtzuerhalten: 

- 	Ansprüche 1 bis 6 und Beschreibung, überreicht in der 

mündlichen Verhandlung am 10. Oktober 1991: 

- ein Blatt Zeichnungen gemãB Patentschrift. 

Der Geschãftsstellertheamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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